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Reglement Dispensation für Schnupperlehren während der Schulzeit in der 2. Sek. 
- Schnupperlehren während der Schulzeit werden in der Regel erst ab dem 2. Semester be-

willigt.  
- Dispensationsgesuche für Schnupperlehren, die einen oder zwei Tage dauern, sind an die 

Klassenlehrperson zu richten. 
- Dispensationsgesuche für Schnupperlehren, die länger als zwei Tage dauern, werden von 

der Schulleitung behandelt.  
- Die Klassenlehrperson führt ein individuelles Gespräch mit der Antragsstellerin oder dem 

Antragssteller (z.B. Grund der Schnupperlehre, Nacharbeiten, verpasste Prüfungen, Info 
an Fachlehrpersonen etc.) 
 

Schülerin/Schüler 

Name: ____________________________ Klasse: ________________________ 

Auflistung aller bereits absolvierter Schnupperlehren:  

Beruf Firma Zeitpunkt der Schnupperlehre 

   

   

   

   

   

   

Firma der geplanten Schnupperlehre 

Name: _____________________________ Ort: ___________________________ 

Kontaktperson: ______________________ Telefon: ________________________ 

Beruf: ______________________________ Schnupperlehre von/bis: ___________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte: __________________________________ 

 bewilligt nicht bewilligt Unterschrift Klassenlehrperson/Schulleitung:  


